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parte, come é noto, della Delegazione del Comitato di Liberazione Nazionale 
Italiano ehe si trova a Lugano2.

2. A près avoir consulté le D épartem ent politique, le C hef du D épartem ent de Justice et Police 
répond, p a r  une lettre du 16 octobre 1944: [ . . . ]  Malheureusement, je me vois obligé de vous 
répondre aux deux demandes formulées par la négative.

Le voyage de M . Luigi G asparotto  serait nettement contraire à la neutralité et ne saurait être 
autorisé.

Quant à la visite de M . Cirenei à Berne, je tiens à répéter que toute activité politique des 
réfugiés est interdite. Si longtemps que M. Cirenei n ’est pas membre du corps diplomatique, 
une visite avec un caractère politique ne peut entrer en question.

Malgré tout le désir de faciliter les choses, je ne vois pas la possibilité de donner suite au désir 
exprimé (E 4001 (C) 1/284).
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Le Directeur de la Division du Commerce du Département 
de l’Economie publique, J. Hotz, 

au Chef de la Section du Contentieux et des Intérêts privés à 1’Etranger 
du Département politique, R. Kohli

L Bern, 11. Oktober 1944

Wir erhielten vorgestern Ihr Schreiben vom 5. dies. (C.43.J.111.-RD.)1, 
womit Sie uns den Durchschlag einer Verbalnote der hiesigen Italienischen 
Gesandtschaft vom 1. O ktober2 über Lieferungen nach dem von der deut
schen Besetzung befreiten Gebiet Oberitaliens zustellten. Wir beehren uns, 
dazu folgendes zu bemerken:

1. Schon am 15. September übergab Herr Minister Magistrati dem Unter
zeichneten eine Aufzeichnung3 über Lieferungen nach dem vorgenannten 
Gebiet. Sie erhielten persönlich eine Abschrift jener Aufzeichnung sowie eine 
Kopie der diesbezüglichen Notiz an den Unterzeichneten vom 19. September. 
Nachdem wir die Angelegenheit mit dem Handelsrat der hiesigen Italienischen 
Gesandtschaft besprochen hatten, übermittelten wir der Gesandtschaft für alle 
Fälle auch eine schriftliche Antwort auf die Aufzeichnung vom 15. September 
in Gestalt einer Notiz vom 26. gleichen Monats (siehe Beilage).

2. Unterm Datum vom 28. September überbrachte uns dann Herr Lega
tionsrat Alessandrini zusammen mit Herrn Battisti -  offenbar Vertreter der 
Behörden in Domodossola -  zwei Listen, wovon die eine die Lieferung von 
dringlich benötigten Lebensmitteln aus der Schweiz und die andere Erzeugnisse
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anführten, die aus dem Gebiet von Domodossola in Kompensation für die 
Lebensmittel der ändern Liste geliefert werden könnten. Sie erhielten ebenfalls 
Abschriften dieser beiden Listen (mit den Kopien unserer Schreiben4 vom 
29. vorigen Monats an das Eidgenössische Kriegs-Ernährungs-Amt sowie an 
verschiedene Sektionen des K .I.A .A . (Sektion für Chemie und Pharmazeutika 
usw.).

Vorgestern übergaben wir unserseits den HH. Alessandrini und Battisti zwei 
Listen über die Lebensmittel, die schweizerischerseits in Kompensation gelie
fert werden könnten, und über die italienischen Kompensationserzeugnisse, die 
die Schweiz interessieren würden. Sie finden beigeheftet je ein Exemplar dieser 
schweizerischen Listen von 9. dies.

Anlässlich der vorgestrigen Vorsprache überreichten uns die beiden Herren 
eine Zusatzliste von Erzeugnissen, die italienischerseits geliefert werden könn
ten. Wir klären nun ab, ob und inwieweit auch für diese Erzeugnisse in der 
Schweiz ein Interesse vorhanden wäre.

3. Wie Sie unserm vorerwähnten Briefe an das Eidg. Kriegs-Ernäh
rungs-Amt entnehmen konnten, sind wir der Auffassung, dass die Lieferung 
von Lebensmitteln in Kompensation mit italienischen Erzeugnissen einerseits 
und im Rahmen des schweizerischen Hilfswerkes über das Schweizerische Rote 
Kreuz anderseits streng auseinandergehalten werden muss. Die schweizeri
schen Lebensmittellieferungen in Kompensation würden also zusätzliche Liefe
rungen über diejenigen des Hilfswerkes hinaus darstellen. Ob und wann Kom
pensationen tatsächlich zustande kommen werden, wird davon abhängen, ob 
und wann die italienischen Erzeugnisse in annehmbaren Qualitäten und zu 
annehmbaren Preisen geliefert werden können. Die Kompensationslieferungen 
werden also die Lieferungen über das Schweizerische Rote Kreuz nicht ersetzen 
können und zwar vor allem nicht während der Zeit, bis zu der Kompensationen 
wirklich zustande gebracht werden können.

4. Die schweizerischen Lieferungen ausserhalb des Hilfswerkes können nur 
stattfinden, falls tatsächlich italienische Gegenlieferungen erfolgen und, sofern 
die Ausfuhr blockademässig beschränkt ist, soweit die Alliierten ihre Zustim
mung zur Ausfuhr nach den in Frage stehenden Gebieten geben. Wir haben 
der Gesandtschaft anheimgestellt, dafür besorgt zu sein, dass die zuständigen 
alliierten Behörden der Schweiz diese Zustimmung notifizieren.

5. Unter diesen Umständen erscheint es uns als zweckmässig, wenn Sie in 
bezug auf den die Kompensationen betreffenden Teil der eingangs erwähnten 
Verbalnote einfach antworten, dass diese Kompensationen von der dafür 
zuständigen Handelsabteilung im Einvernehmen mit der Gesandtschaft behan
delt werden.
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